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Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 

2025 I Nr. 257) geändert worden ist. 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zu-

letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 

worden ist. 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 

ist. 

• Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. 2003, 41), zuletzt geändert 

durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295). 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 

worden ist. 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist.  

• Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22.12.2015, GVBI S. 

516, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55). 

• Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000, GVBI. S. 504, zuletzt geändert am 

27.03.2020 GVBl. S. 98. 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Ar-

tikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geän-

dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306). 

• Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) geändert worden ist. 

• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.09.2025 (GVBl. S. 549). 

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zu-

letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287). 

• Landeskompensationsverordnung (LKompVO) vom 12.06.2018 zuletzt geändert durch Ar-

tikel 87 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung 

Bekanntmachung vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 09.07.2025 (GVBl. S. 305). 

• Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt geändert 

durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I, S. 1206), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 

ist. 

• Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. 1977 S. 273), zuletzt geändert 

durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

• Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (LSolarG) vom 30.09.2021 (GVBl. 2021 

S. 550), letzte berücksichtigte Änderung: §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 9 geändert sowie § 4a neu 

eingefügt durch Gesetz vom 22.11.2023 (GVBl. S. 367). 
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A) Textfestsetzungen 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in die Nutzungsbereiche SO I und SO II 

aufgeteilt. 

 

Im Bereich SO I wird als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet (SO) mit der Zweck-

bestimmung „Ferienhausgebiet“ gemäß § 10 (4) BauNVO festgesetzt. Es sind Ferienhäu-

ser zulässig, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung 

für den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer 

einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. 

 

Im Nutzungsbereich SO II wird als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet (SO) mit 

der Zweckbestimmung „Campingplatzgebiet“ gemäß § 10 (5) BauNVO festgesetzt. Inner-

halb des Nutzungsbereiches SO II sind Campingplätze zulässig. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,4 als Höchstmaß festgesetzt. 

 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird bei Flachdächern und Pultdächern durch das Höchst-

maß der Gebäudehöhe (GH), festgesetzt. 

 

Die maximale zulässige Gebäudehöhe bei baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 

4,0 m (höchster Punkt der Dachkonstruktion) festgesetzt. 

 

Oberer Bezugspunkt 

Die Gebäudehöhe – gemessen vom unteren Bezugspunkt – ist der höchste Punkt des 

Gebäudes jeweils ohne Aufbauten wie Antennen, Aufzugsschächte oder Schornsteine. 

Untergeordnete technische Aufbauten wie z.B. Antennen, Schornsteine und Lüftungsrohre 

dürfen die Gebäudehöhe um bis zu 1,00 m überschreiten. 

 

Die Gebäudehöhe ist bei Hauptgebäuden mit Flachdächern – gemessen vom unteren Be-

zugspunkt – der höchste Punkt der Attika. 

 

Unterer Bezugspunkt: 

Die maximal zulässige Höhe der Gebäude wird durch die Gebäudehöhe (GH) in Relation 

zum anstehenden Gelände entsprechend der in der Planzeichnung dargestellten Höhenli-

nien definiert. Die Geländehöhe wird im Mittelpunkt der äußeren rechtwinkligen Umran-

dung des Hauptgebäudes gemessen. Nebenanlagen werden bei der Ermittlung des Mittel-

punkts nicht berücksichtigt. Die GH ist der höchste Punkt des Gebäudes bzw. der bauli-

chen Anlage. 
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1.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m. 

§§ 22, 23 BauNVO) 

1.4.1 Bauweise 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die offene Bauweise festgesetzt.  

 

1.4.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen. 

1.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und nicht überdachte Stellplätze gemäß § 12 

BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

1.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Er-

schließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden 

Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen werden entsprechend der Planzeichnung fest-

gesetzt.   
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (6) LBauO) 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Nr. 1 

LBauO) 

Fassadengestaltung1 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bei der Gestaltung der Außenflä-

chen der Gebäude spiegelnde2 Metallteile, Kunststoffteile, Fassadenanstriche und -verklei-

dungen unzulässig. 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die folgenden aufgeführten Materialien zu-

lässig3: 

• Bruchstein 

• Holz 

• Putz und Schiefer 

• Naturstein, Formstein (Bsp. Klinker, Bims) 

• Sandstein 

 

Zudem ist ein Materialmix zulässig. Davon abweichende Materialien sind unzulässig. 

 

In Bezug auf die farbliche Gestaltung sind Farben in Anlehnung an den „Leitfaden Farbkul-

tur – Anregungen, Tipps und Ideen für das Bauen im Welterbe Oberes Mittelrheintal“4 

S. 39 zulässig. Als Fassadenfarben sind folgende Farben entsprechende Farbtöne zulässig: 

• Weiß 

• Neutralgrau 

• Neutralblau 

• Neutralgrün 

• Gelbocker 

• Braunocker 

• Neutralrot  

 

Des Weiteren sind Akzentfarben in Anlehnung an den Leitfaden Farbkultur des Oberen 

Mittelrheintals für kleinere Flächen zulässig. 

 

 
 

2 Als spiegelnd gelten Oberflächen, die eine überwiegend „gerichtete Reflexion“ aufweisen. Ein praktisches 

Beispiel ist der namensgebende Spiegel. Nur sehr glatte Oberflächen können eine Spiegelwirkung entfalten. 

3 Die Materialien richten sich nach dem „Leitfaden Baukultur – Anregungen, Tipps und Ideen für das Bauen 

im Welterbe Oberes Mittelrheintal“ 

4 Leitfaden Farbkultur – Anregungen, Tipps und Ideen für das Bauen im Welterbe Oberes Mittelrheintal 

https://www.fachhandwerk.de/khsmittelrhein-cms/docs/2011-06-12_Konzept-Leitfa-

den_31052013101237.pdf 

https://www.fachhandwerk.de/khsmittelrhein-cms/docs/2011-06-12_Konzept-Leitfaden_31052013101237.pdf
https://www.fachhandwerk.de/khsmittelrhein-cms/docs/2011-06-12_Konzept-Leitfaden_31052013101237.pdf
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Übersicht der zulässigen Farbtöne nach dem „Leitfaden Farbkultur – Anregungen, Tipps und 

Ideen für das Bauen im Welterbe Oberes Mittelrheintal“, S. 39 

 

2.2 Dachgestaltung (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Nr. 1 LBauO) 

Dachform 

Als Dachform für Hauptgebäude sind geneigte Dächer sowie Flachdächer zulässig.  

 

Dacheindeckung 

Es sind nur Materialien mit einer matten Farbgebung – entsprechend den einschlägigen 

Produktbeschreibungen des Baustoffhandels – zugelassen. 

 

Die Verwendung glänzender oder glasierter Dacheindeckungen, bspw. Tonziegel mit Gla-

suren und Edelengoben, glänzender Betondachsteine oder glänzender Metalle ist unzuläs-

sig. Ausgenommen hiervon sind PV-Anlagen, Solarthermieanlagen sowie Glasflächen. 

 

Dachflächen 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind flächenbündig in die Dachfläche zu 

integrieren oder parallel zur Dachfläche (aufliegend) anzuordnen. Diese Festsetzung gilt 

nicht für Flachdächer auf Hauptgebäuden. 

 

Bei Flachdächern dürfen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie nicht seitlich über 

die Attika hinausragen. 

 

Alternativ kann auf Flachdächern (Neigung 0° bis 15°) eine extensive Dachbegrünung mit 

einer Substratstärke von mindestens 8 cm vorgenommen werden. 
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2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 9 (4) BauGB 

i.V.m. § 88 (1) Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind, mit Ausnahme der Zugänge, 

Einfahrten, Stell- und Lagerplätze sowie Traufstreifen, dauerhaft zu bepflanzen und in Form 

von Rasen, Wiese, Stauden, Sträuchern und Bäumen bzw. Gehölzen zu unterhalten. Es ist 

eine ununterbrochene belebte Bodenzone sicherzustellen. 

Für Stellplätze sind folgende oder vergleichbare Materialien wie sickerfähiges Pflaster, 

Pflasterbelag mit Rasenfuge, Schotterrasen, Splitt- und Kiesschüttungen, Spurbahnweg 

mit Grassteinen zu verwenden. 

  



Seite 8, Bebauungsplan „Lavendelpark Urbar“, Ortsgemeinde Urbar, Verbandsgemeinde Huns-

rück-Mittelrhein, Textfestsetzungen, Fassung für die frühzeitige Beteiligung gem. 

§§3(1) und 4(1) BauGB, Stand Dezember 2025 

 

 

3. Landschaftsplanerische Festsetzungen 

3.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

3.1.1 Oberflächenbefestigung  

Private Gebäudezuwege, Zufahrten, Hofflächen und Stellplätze sind mit versickerungsfä-

higen Belägen (z.B. Poren- oder Rasenpflaster, Schotterrasen, großfugiges Pflaster etc.) 

zu befestigen. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Radwege. 

 

3.2 Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

Entsprechend der Planzeichnung sind die vorhandenen Gehölzbestände im Nutzungsbe-

reich SO I (Planzeichen 13.2.2) mit einem Stammdurchmesser von mindestens 30 cm, 

gemessen in 1,0 m Höhe über dem Gelände, zu erhalten und zu entwickeln. 
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4. Hinweise 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der nach § 88 

LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Verstöße 

gegen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften) können gemäß 

§ 213 BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

 

Nutzung des Oberflächenwassers  

Zum Schutz des Wasserhaushaltes im Sinne des § 1 Abs. 5 Ziff. 7 BauGB wird empfohlen, 

das unbelastete Regenwasser dezentral in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser 

(z. B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) zu verwenden. 

 

Baugrunduntersuchungen 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 

4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke, DIN EN 1997-1 und -2 

Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik sowie DIN 1054 Baugrund - Si-

cherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1) 

zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere 

mit Laständerung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen und die Einbeziehung 

eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers vorgeschlagen. 

 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-

sichtigen. 

 

Gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeoIDG) haben spätestens zwei Wochen vor Beginn 

einer geologischen Untersuchung die nach § 14 S. 1 Nr. 1, 2 und 3 GeoIDG benannten 

Personen diese den zuständigen Behörden (Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-

land-Pfalz (LGB)) unaufgefordert anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermitt-

lung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer 

Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.lbg-rlp.de zur Verfü-

gung. 

 

Maßnahmen zum Bodenschutz 

Der Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden sollten entsprechend DIN 18915 gesi-

chert werden. Die Überdeckung des Bodens mit sterilem Erdreich ist nicht gewünscht. 

Gemäß DIN 18300 sollte anfallender Oberboden getrennt von anderen Bodenarten gelagert 

und vor Verdichtung geschützt werden, um eine Schädigung weitgehend zu vermeiden. 

 

Anfallender Erdaushub hat, getrennt nach Ober- und Unterboden, nach Möglichkeit im 

Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen (landschafts-

gestalterische Maßnahmen usw.). 

 

Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB) 

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentli-

chen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Hierbei sind die 

Bestimmungen der DIN 18320 zu beachten. 
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Denkmalschutz 

Bekanntgabe des Erdbaubeginns 

Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§ 16-21 

DSchG RLP) hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per E-Mail über 

landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261 6675 3000 anzuzei-

gen. Weiterhin sind der Vorhabenträger wie auch die örtlich eingesetzten Firmen darüber 

zu unterrichten, dass ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Berei-

chen, in denen archäologische Denkmäler vermutet werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 

DSchG RLP ordnungswidrig sind und mit Geldbußen bis zu 125.000 EUR geahndet werden 

können (§ 33 Abs. 2 DSchG RLP). 

 

Bauverbots- und Baubeschränkungszone 

Entlang der Kreisstraße K 97 müssen bauliche Anlagen außerhalb der zur Erschließung der 

anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, gemäß § 22 (1) LStrG, 

einen Abstand von mindestens 15 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-

bahn, einhalten. Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bauverbotszone dür-

fen Hochbauten sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen i.S.d. § 22 (1) LStrG RLP nicht 

errichtet werden. 

 

Entlang der Kreisstraße K 97 gilt außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-

stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten gemäß § 23 (1) LStrG eine Baubeschrän-

kungszone innerhalb eines Abstandes von 30 m, gemessen vom äußeren Rand der befes-

tigten Fahrbahn. Innerhalb dieser Baubeschränkungszone bedürfen Genehmigungen zur 

Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen andersartigen Nutzung von bauli-

chen Anlagen der Zustimmung durch die Straßenbaubehörde i.S.d. § 23 (1) LStrG RLP. 

 

Einhaltung der Grenzabstände 

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Grundstücksgrenzen sind 

die Grenzabstände gemäß dem Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) zu beachten. 

 

Einsehbarkeit von Normen und Unterlagen 

DIN-Normen und Unterlagen, auf welche in den Festsetzungen verwiesen wird, können 

innerhalb der Geschäftszeiten der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, Rathaus-

straße 1, 56281 Emmelshausen eingesehen werden. 
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